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Abounnementspreis: Einrückungsgebühr:

Halbjahrlich 3 Franken franco T a g b l u t t Die zweispaltige Garmondzeile odervurch die ganze Schweiz, deren Raum 10 Rp.; im Wieder
Abonnementsgebhr inbegriffen. holungsfalle 7 Rp.

Briefe und Gelder franco.

für die Kantone

Ozern, Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden und Zug.

Freitag. den 8. Mai 1857

Druck und Verlag der Meyer'schen Buchdruckerei in Luzern.
AA

Gestorben in Luzern.
Den 4. Mai, im Kloster zu St. Anna im Bruch:

Schwester LZaveria Scherer von Hochdorf; 31 J. alt.

Anzeigen.

Nro. 126

Schweizerische Industrieausstellung.
Da der Termin für Einsendung der zur Aus—

stellung bestimmten Gegenstände seinem Ende ent—
gegengeht, und erst ein kleiner Theil der angemel
deten Aussteller aus dem Kanton Luzern ihre Ge—

genstände eingesandt hat, so sieht sich das Komite,
dem die Vorprüfung obliegt, veranlaßt, an die resp.

Luz. Aussteller die Einladung zu erlassen, die Ein—
sendung möglichst zu befördern, so zwar, daß
die Gegenstände vor dem 15. Mai in Luzern an—

langen.
Für den Kanton Luzern ist die Stadt Luzern

allein als Speditionsplatz bestimmt, und Hr. Stadt
schreiber Schürmann vom Komite zur Vermittlung
der Spedition nach Bern bezeichnet worden, was
den resp. Ausstellern anmit zur Kenntniß gebracht wird.

Luzern, den 3. Mai 1857.

10732) Das Kantonal-Komite.

uonin Baderöffnung
Montag den 11. Mai.

Es empfiehlt sich bestens
G. Ammann, z3. Löwengarten.

ioes7) BadEroffnung.
Unterzeichneter wird Samstag den 9. Mai seine

Badanstalt wieder eröffnen. Es empfiehlt sich
Joh. Schmidlin im Bad.

10922] Unterzeichneter macht dem verehrten Pub—
likum bekannt, daß er mit dem 10. Mai seine Bad—

anstalt in Pfaffnau sammt Dampf- und Douche—
bad wieder eröffnen wird; es empfiehlt sich zu ge—

neigtem Zuspruch höflichst
Josef Vonmoos, Badwirth.

107 12) Fahrhabesteigerung.
—AV

brüder Weingartner im Rütilöhli bei Pfaffwil, Ge—
meinde Inwil, folgende Fahrhabe versteigern, als:
8 Milchkühe, 1 Jährling, 1 Abbruchkalb, (1 grauer
Stier), 2 Faselschweine, 4 Wägen, 5 eiserne und
2 hölzerne Eggen, 2 aufgerüstete und sonst 1 Pflug,
1 Ausfuhr, Wasch und andere Standen; ferner:
viele Hauen, Schaufeln, Aexte, Beiler, Wald und
Spannsägen, eiserne und hölzerne Gabeln, Rechen,
Zweispitz, Hebeisen, Eisenschlegel, Stockhauen, Sen
sen, verschiedenes Küchengeschirr, nebst vielen andern
Bau und Feldgeräthschaften.

Postamtliche Bekanntmachung.
Da auf 15. Juni nächstkünftig, als dem Zeit—

punkte der Eröffnung der Eisenbahn bis Bern
Wylerfeld), der Entlebucher Postkurs auf einen
Zweispänner reduzirt und in einen Lokalkurs zwischen
Escholzmatt-Luzern umgeändert wird, so wird hiemit
die Transportübernahme dieses Tag-Postkurses in

folgender Weise zur freien Konkurrenz ausgeschrieben:
I. Station Luzern-Schachen, täglich her und

hin; Fahrzeit 1 Stunde 35 Min. hin und zurück.
II. Station Schachen-Entlebuch, täglich her

und hin; Fahrzeit von Schachen nach Entlebuch
1 Stunde 55 Min., zurück 1 Stunde 30 Min.

III. Station Entiebuch-Escholzmatt, täglich
her und hin; Fahrzeit von Entlebuch nach Escholz
matt 1 Stunde 30 Min., zurück 1 Stunde 20 Min.

Die Transportleistung beginnt mit dem 15. Juni

nächstkünftig.
Die Pflichthefte, enthaltend die nähern Beding-

ungen, liegen auf den Postbüreaur Entlebuch und
Efchol zmatt, sowie auf der Kreispostdirektion Lu—
zern zur Einsicht offen.

Alifällige Bewerber haben ihre Uebernahmsange
bote für jede Station gesöndert bis spätestens
den 18. Mai nächstkünftig versiegelt und mit

der Bezeichnung „Postführungsangebot für Entle
hucherpost“ einzureichen der

10642] Kreispostdirektion Luzern.

10951] Die Unterzeichnete findet sich veranlaßt zur
offentlichen Kenntniß zu bringen, daß das für die
Stadt Luzern aufgestellte hoheitlich genehmigte Fischer
Reglement immer noch in Kraft fortbesteht, und
gemäß demselben Patente zum Fischen im See und
in der Reuß auf der Kanzlei der Korporations-
güterverwaltung zu lösen sind. Uebertretungen des
Reglements sind mit Strafe bedroht.

Luzern, den 6. Mai 1857.
Die Korporationsgüterverwaltung.

1098] Die defsinitiven Westbahn-Obligationen sind
nun angelangt und können bei den Unterzeichneten

gegen die betreffenden Interimsscheine bezogen werden.
Luzern, den 8. Mai 1857.

Seb. Orevell &amp; Comp.


